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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 330 – Südliche Sieboldstraße – der Stadt Erlangen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.03.2022 bis einschließlich 29.04.2022 
hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis 

 
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

1.  B1 20.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 
09.08.2021 sowie Ihre Rückantwort vom 
16.11.2021. Derzeit erfolgt die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans Nr. 330. Wir übermit-
teln im Rahmen der Beteiligung von Behörden 
und Trägern öffentlicher Belange gemäß § 3 und 
§ 4 BauGB sowie als Vertreter des Eigentümers 
der unmittelbar benachbarten Grundstücke Fl.Nr. 
1077/3 und 1059 der Gemarkung Erlangen er-
neut folgende Stellungnahme: 
Den vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 330 (B-Plan) sehen wir aus baufachlicher 
Sicht kritisch. Dies begründet sich wie folgt: 
Unseren bereits geäußerten Einwänden hinsicht-
lich der geringen Anzahl an Fahrradstellplätzen 
wurde in der bisherigen Planung der Stadt Erlan-
gen nicht ausreichend Rechnung getragen: In 
den aktualisierten Unterlagen zum B-Plan fehlt 
vielmehr nun die Berechnung der erforderlichen 
Fahrradstellplätze, die beim frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren noch Teil der Verkehrsuntersu-
chung war. Zu den seinerzeit einsehbaren Unter-
lagen hatten wir bereits eingewandt, dass die 
nach der Satzung über die Herstellung von Kraft-
fahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen 
(Stellplatzsatzung, StS) der Stadt Erlangen erfor-
derlichen Fahrradstellplätze UND PKW-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für das Bauvorhaben gilt, wie für andere Vorhaben 
auch, die Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen in 
ihrer aktuell gültigen Fassung. Der Stellplatznachweis 
für Kfz und Fahrräder ist auf der nachgelagerten 
Ebene der Bauantragsstellung entsprechend der 
Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen zu erbringen. 
Dies umfasst auch die Möglichkeit der Erstellung 
eines Mobilitätskonzepts zur Reduzierung der zu 
errichtenden Kfz-Stellplätze durch Nachweis einer 
schlüssigen Kompensation. 
Nach aktuellem Planungsstand wird der bauord-
nungsrechtlich erforderliche Nachweis der Fahrrad-
stellplätze fast vollständig in der Tiefgarage sowie 
teilweise im Erdgeschoss erbracht. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Flächen für dezentrale Fahr-
radabstellanlagen machen ein über die bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Stellplätze hinausgehendes, 
zusätzliches Angebot für beispielsweise den Besu-
cherverkehr. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

Stellplätze gem. dem B-Plan nicht errichtet wer-
den müssen. Wir bitten daher um Bereitstellung 
entsprechender Berechnungsgrundlagen für die 
erforderlichen Stellplätze für diesen B-Plan. 
Gemäß unserem Kenntnisstand vom August 
2021 bestand ein Delta von 91 Fahrradstellplät-
zen, die nicht errichtet werden müssen. Darüber 
hinaus ergab sich aus den damaligen Unterla-
gen, dass der Großteil der Stellplätze in der Tief-
garage, somit im KG nachgewiesen wird. 
Wir hatten dazu bereits eingewandt, dass hier-
durch mit einer entsprechend eingeschränkten 
Nutzungsbereitschaft gerechnet werden muss. 
Vor dem Hintergrund studentischen Wohnens 
sehen wir hier nach wie vor eine deutliche Ver-
schärfung der Parksituation für Radfahrer im 
Quartier. Letztendlich werden Radfahrer auf-
grund zu weniger und ungünstig angeordneter 
Fahrradstellplätze ihre Fahrräder auf Nachbar-
grundstücken, somit auch auf den staatlichen 
Grundstücken oder im öffentlichen Raum abstel-
len. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass seitens der 
Stadt Erlangen bei der staatseigenen Baumaß-
nahme am benachbarten Grundstück (1077/3, 
sog. „Himbeerpalast“) stets auf den vollständigen 
Nachweis der Stellplätze gemäß Satzung und 
eine gute Erreichbarkeit der Stellplätze bestan-
den wird. 
Wir bitten die vorstehenden Ausführungen im 
Weiteren Verfahren entsprechend zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus bitten wir, uns über den 
Stand der weiteren Planung - insbesondere hin-
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

sichtlich der eingebrachten Vorwände - entspre-
chend zu informieren und uns insbesondere die 
o.a. Nachweise einzureichen. 
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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 330 – Südliche Sieboldstraße – der Stadt Erlangen  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
mit Schreiben vom 16.03.2022 
hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis  
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

1.  Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club 

28.04.2022 1 Der in der Verkehrsuntersuchung zum Bauvor-
haben am Quartier Siebold-, Mozart-, Gersten-
berg-, Beethovenstraße von der PB Consult 
GmbH getätigten Aussage, „Die Radwege des 
umliegenden Netzes wie u. a. entlang der 
Sieboldstraße, der Mozartstraße und der 
Beethovenstraße sind bereits gut ausgebaut und 
großzügig dimensioniert." (S. 10), möchten wir 
ausdrücklich widersprechen. 
Die Radwege entlang der besagten Straßen sind 
nicht richtlinienkonform und nicht ausreichend 
dimensioniert. Sollte es auch in Zukunft bei 
Tempo 50 bleiben, müssen die Radwege verbrei-
tert werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Mozart-, Siebold- und Beethovenstraße sind im 
Bestand vorhanden. Durch den Bebauungsplan 
ergibt sich, anders als bei der Gerstenbergstraße, 
kein Erfordernis der Erschließungsplanung. Im Wege 
der Stadt-Umland-Bahn wird der Straßenraum der 
Sieboldstraße angepasst. Auf einen richtlinienkon-
formen Ausbau wird hierbei geachtet. Sofern für die 
übrigen genannten Straßen zukünftig ein Ausbau 
geplant ist, wird auch hier der richtlinienkonforme 
Ausbau beachtet. 

   2 Bei den Ausfahrten aus den Tiefgaragen ist da-
rauf zu achten, dass die Sichtfelder ausreichend 
freigehalten werden. Geh- und Radwege sind an 
Ein- und Ausfahrten niveaugleich zu führen. 
Begründung:  
In der Bestandserfassung im Erlanger Radwege-
netz aus 2015 kam die Planungsgemeinschaft 
Verkehr PGV-Alrutz zu folgenden Ergebnissen: 
Plan 7a – Gesamtbewertung – Auszug Kernstadt 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Bauvorhaben wird auf der nachgelagerten Ebe-
ne der Bauantragsstellung von den zuständigen 
Fachämtern nach den allgemeingültigen Regelungen 
und Vorschriften geprüft. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

Sieboldstraße Dringender Handlungsbedarf 
aufgrund fehlender Verkehrs-
sicherheit 

Mozartstraße Entspricht nicht mehr den 
aktuellen Richtlinien und soll-
te angepasst werden, ggf. im 
Zuge geplanter Umbaumaß-
nahmen 

Beethovenstra-
ße 

Entspricht nicht mehr den 
aktuellen Richtlinien und soll-
te angepasst werden, ggf. im 
Zuge geplanter Umbaumaß-
nahmen 

 
Plan 5a – Richtlinienkonformität – Auszug Kern-
stadt: 
Sieboldstraße Nicht richtlinienkonform 

(mangelhaft) 
Mozartstraße Nicht richtlinienkonform 

(mangelhaft) 
Beethovenstra-
ße 

Nicht richtlinienkonform 
(mangelhaft) 

 
 

2.  Amt für Digitalisierung, 
Breitband und 
Vermessung Erlangen  

  keine Äußerung Entfällt. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

3.  Bayer. 
Hotel- und 
Gaststättenverband 

  keine Äußerung Entfällt. 

4.  Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege   

22.04.2022  Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 
In unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes 
befinden sich die Einzelbaudenkmäler Himbeer-
palast (Sieboldstraße 5; Werner.-von-Siemens-
Straße 50) und Amtsgericht (Sieboldstr. 2). 
Die Denkmäler sind mit folgenden, Texten in der 
Bayerischen Denkmalliste verzeichnet. 
Himbeerpalast: 
Verwaltungsgebäude, ehem. der Siemens-
Schuckertwerke, sog. Himbeerpalast, mehrflüge-
liger, um zwei Höfe gruppierter und mehrfach 
gestaffelter Baukomplex mit vier- bis siebenge-
schossigen, verputzten Massivbauten mit flachen 
Walmdächern und Treppenhaustürmen mit 
Flachdächern, im Süden eingeschossiger Aus-
stellungspavillon mit Flachdach, Planung von 
Hans Hertlein, Ausführung von Werner Bathe, 
1948-1953, Bauplastik von Joseph Wackerle, 
bez. 1949; Brunnenhaus, eingeschossiger, un-
verputzter Werksteinbau mitflachem Pyramiden-
dach und westlich angebauter Pergola mit recht-
eckigen Stützpfeilern aus Werkstein, 1951, 
Pförtnerhaus, eingeschossiger Massivbau mit 
weit vorspringendem, auf zwei Rechteckpfeilern 
ruhendem Walmdach, um 1950. 
Amtsgericht: 
Amtsgericht, dreigeschossiger, verputzter Mas-
sivbau mit Walmdach und Eckquaderung sowie 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Baudenkmäler werden in der Begründung redak-
tionell ergänzt.  
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

Eingangsportal mit Sprenggiebel, 1939. 
Eine neue Bebauung muss sich daher in beson-
derem Maß in die vorhandene Bebauung einfü-
gen. Insbesondere dem Himbeerpalast muss 
sich die angrenzende Neubebauung unterord-
nen, als maximale Höhe für die Neubebauung ist 
die Traufhöhe des westlichen Flügels des Him-
beerpalastes vorstellbar. 
Wir bitten um angemessene Benennung der 
Denkmäler im Text inklusive Höhenangaben. 
Die Detailplanung ist frühzeitig mit den Denkmal-
behörden abzustimmen. 

5.  Bund der Selbständigen 
Gewerbeverband Bayern 
e.V. - Ortsverband 
Erlangen - 

  keine Äußerung Entfällt. 

6.  Bund Naturschutz in 
Bayern e.V.  

  keine Äußerung Entfällt. 

7.  Deutsche Post Bauen 
GmbH 

  keine Äußerung Entfällt. 

8.  Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

24.03.2022 1 Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan 
ersichtlich sind.  
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planun-
terlage(n) nur für interne Zwecke zu benutzen 
und nicht an Dritte weiterzugeben.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird der Vorhabenträgerin zur Beach-
tung übergeben. 
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   2 Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet blei-
ben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die vor-
handenen umfangreichen Telekommunikationsli-
nien der Telekom anzupassen, dass diese Tele-
kommunikationslinien nicht verändert oder ver-
legt werden müssen.  
 
Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekom-
munikationsinfrastruktur durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer Telekommunikationslinien 
im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets 
erforderlich.  
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung 
mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maß-
nahmen Dritter im Planbereich stattfinden wer-
den. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommuni-
kationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der 
Planung und Ausführung der Erschließung berück-
sichtigt. Die Deutsche Telekom GmbH wird in die 
Umsetzung rechtzeitig eingebunden. Die Vorhaben-
trägerin wurde diesbezüglich in Kenntnis gesetzt. 

   3 Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete 
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszo-
ne in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbrin-
gung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Da die Verkehrsflächen ausreichend dimensioniert 
sind und alle erforderlichen Leitungstrassen aufneh-
men können bzw. zum Teil schon vorhanden sind, ist 
eine Festsetzung zur Sicherung einzelner Trassen 
nicht erforderlich. Die konkrete Trassenführung ist 
bzw. wäre Bestandteil der weiterführenden Planung. 
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   4 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, 
zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass 
durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unter-
haltung und Erweiterung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom nicht behindert werden.  
Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflächen als 
nicht öffentliche Verkehrswege gewidmet wer-
den, aber diese Flächen zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen, 
bitte wir Sie zur Sicherung der Telekommunikati-
onsversorgung, das jeweilige Grundstück bzw. 
die jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten 
der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als 
zu belastende Fläche festzusetzen.  
Diese Kennzeichnung alleine begründet das 
Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch 
noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten 
Schritt die Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit fol-
gendem Wortlaut:  
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die 
Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend 
in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung 
und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, 
verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 
erfolgen.  
Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns er-
neut rechtzeitig zu beteiligen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan ist unter Ziffer 12.2 der textlichen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan ein Hinweis auf 
das DVGW- Regelwerk enthalten. Darüber hinaus ist 
dies Gegenstand der Leitungskoordination im Rah-
men der Erschließungsplanung. Bei unvermeidlichen 
Unterschreitungen der Schutzabstände wird auf mög-
liche technische Schutzmaßnahmen verwiesen. 
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   5 Mit Bezug auf das DigiNetzG bitten wir Sie, mög-
liche Zuzahlungen oder Übernahmen für Tief-
bauarbeiten, vorhandene Leerrohrsysteme oder 
Koordinierungsmöglichkeiten mit weiteren Spar-
tenträgern, für das geplante Neubaugebiet, zu 
prüfen und uns diesbezüglich hierüber frühzeitig 
zu Informieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorhabenträgerin wurde diesbezüglich in Kennt-
nis gesetzt. 

9.  Friedrich-Alexander-
Universität, Erlangen - 
Nürnberg  

  keine Äußerung Entfällt. 

10.  Gewerbeaufsichtsamt, 
Nürnberg 

19.04.2022  Keine Einwände Entfällt. 

11.  Handelsverband Bayern 
e.V., Ortsverband 
Erlangen 

  keine Äußerung Entfällt. 

12.  IHK Nürnberg für Mittel-
franken 

26.04.2022  Nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache 
mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen 
wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürn-
berg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin 
der gesamtwirtschaftlichen Interessen grundsätz-
lich keine Einwände gegen die o.g. Planung be-
stehen. 

Bei der vorgesehenen Planung soll eine brach-
gefallene Fläche revitalisiert und mit gemischten 
Nutzungen entwickelt werden. Mit der Nachnut-
zung und Nachverdichtung von innerörtlichen 
Entwicklungsflächen kommt die Ausweisung den 
Zielen des „sparsamen Umgangs mit der Fläche“ 
und „Innen- vor Außenentwicklung“ gemäß dem 
LEP entgegen. Ferner erfüllt die Planung die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Empfehlungen aus der Leipzig Charta nach einer 
integrierten Stadtentwicklung und einer Stadt der 
„kurzen Wege“ mit Wohnen, Dienstleistungen, 
sozialen Einrichtungen und Gewerbe in einem 
nicht-störenden Nebeneinander. 

Potenzielle Nutzungskonflikte bzw. Nachteile für 
die Wirtschaft können wir derzeit durch die Aus-
weisung eines urbanen Gebietes nicht erkennen 

13.  Kath. Pfarramt St. Bonifaz    keine Äußerung Entfällt. 

14.  Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern 
e.V., Geschäftsstelle 
Nürnberg-Fürth-Erlg. 

  keine Äußerung Entfällt. 

15.  Natur- und Umwelthilfe 
e.V.  

  keine Äußerung Entfällt. 

16.  Naturschutzgemeinschaft 
Erlangen e.V. 

  keine Äußerung Entfällt. 

17.  Planungsverband Region 
Nürnberg  

11.04.2022  Gem. des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern (LEP) 3.1 (G) sollen flächensparende Sied-
lungs- und Erschließungsformen unter Berück-
sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten 
angewendet werden. Zudem sind in den Sied-
lungsgebieten die Potenziale der Innenstadtent-
wicklung möglichst vorrangig zu nutzen (LEP 3.2 
(Z)). Vor diesem Hintergrund wird das o. a. Plan-
vorhaben aus regionalplanerischer Sicht begrüßt. 
Die Revitalisierung eines innerstädtischen Areals 
trägt diesen Erfordernissen Rechnung. Zudem 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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leistet die mehrgeschossige Bauweise und die 
Nutzungsmischung einen Betrag zum Flächen-
sparen. 
Die dem o. g. Bebauungsplan beigefügten Frei-
flächen- und Baumbestandspläne entsprechen 
dem Grundsatz 7.1.4.1 des Regionalplans der 
Region Nürnberg (RP 7), demgemäß in innerört-
lichen und ortsnahen Bereichen, insbesondere 
der zentralen Orte, die Erhaltung und Erweite-
rung vorhandener Grün- und sonstiger Freiflä-
chen – einschließlich wertvoller Baumbestände – 
sowie die Entwicklung neuer Grünflächen unter 
Berücksichtigung natürlicher Landschaftsstruktu-
ren anzustreben ist. 
Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht 
erforderlich. 

18.  Polizeiinspektion 
Erlangen-Stadt 

  keine Äußerung Entfällt. 

19.  Regierung von 
Mittelfranken  

30.03.2022  Das Vorhaben steht mit dem Ziel 3.2 des Lan-
desentwicklungsprogramms Bayern in Einklang, 
wonach in den Siedlungsgebieten die vorhande-
nen Potentiale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen sind. Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung stehen dem Vorhaben nicht 
entgegen, so dass aus landesplanerischer Sicht 
keine Einwendungen zu erheben sind. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

20.  Staatl. Bauamt Erlangen-
Nürnberg, Bereich 
Hochschulbau 

  keine Äußerung Entfällt. 
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21.  Stadt Fürth, 
Stadtplanungsamt  

  keine Äußerung Entfällt. 

22.  Stadt Nürnberg, 
Stadtplanungsamt  

28.04.2022  keine Einwendungen Entfällt. 

23.  Stadt Schwabach, 
Stadtplanungsamt  

  keine Äußerung Entfällt. 

24.  Stadtjugendring Erlangen    keine Äußerung Entfällt. 

25.  Studentenwerk, Erlangen-
Nürnberg 

  keine Äußerung Entfällt. 

26.  VGN 
Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg  

  keine Äußerung Entfällt. 

27.  Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH 

27.04.2022  Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH 
/Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände gel-
tend macht. 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei 
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet 
werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft über unseren vorhande-
nen Leitungsbestand abgeben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

28.  Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg 

07.04.2022 1 Aufgrund der Vornutzung wurde eine historische 
Recherche durchgeführt. Demnach befinden sich 
im Geltungsbereich mehrere Verdachtsbereiche 
von Heizöltanks, Chemikalienlager, bekannter 
Brandschäden. Ein kontrollierter Rückbau wird 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im weiteren Verlauf wird die Altlastenuntersuchung 
durchgeführt. 
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angekündigt. Eine bodenschutzfachliche Beurtei-
lung können wir derzeit nicht abgeben. Baumaß-
nahmen im Bereich der ermittelten Altlastenver-
dachtsflächen müssen fachtechnisch begleitet 
werden. Zudem können Deklaration des Aus-
hubs und Überwachung der Aushubbereiche 
genauere Erkenntnisse erbringen. Zur weiteren 
Vorgehensweise hatten wir uns zuletzt mit E-Mail 
vom 08.11.2021 an das Gutachterbüro, das nach 
damaligem Kenntnisstand für die ausstehenden 
Untersuchungen und Bauüberwachung vorgese-
hen war, geäußert. Diese E-Mail hatte auch das 
Amt für Umweltschutz und Energiefragen der 
Stadt Erlangen erhalten. 

   2 Es wird ein Grundwasserstand von ca. 4 m unter 
Gelände angegeben.  
Die Flachdächer von Hauptgebäuden und Ne-
benanlagen sollen begrünt werden.  
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die öffent-
liche Entwässerungsanlage im Trennsystem. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser vor 
Ort wird für möglich gehalten, die Herstellung 
von Rigolen wird in der Begründung zum BP 
vorgeschlagen, jedoch nicht in die Festsetzun-
gen des BP mit aufgenommen. Alle Möglichkei-
ten zur Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser vor Ort müssen ausgenutzt wer-
den (vgl. § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz).  
Im Sinne einer Klimaanpassung können und soll-
ten Baumstandorte und Fassadenbegrünungen 
auch mit Sickereinrichtungen für Niederschlags-
wasser kombiniert werden (vgl. Klimaanpas-
sungskonzept der Stadt Erlangen M2, M4, M8, 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird an die Vorhabenträgerin weiterge-
geben, damit die Thematik auf der nachgelagerten 
Ebene der Bauantragstellung berücksichtigt wird. 
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M9 sowie die Neue Leipzig Charta 2020 der eu-
ropäischen Stadtentwicklungspolitik). Unterirdi-
sche Bauteile sollten gegen Wasser abgedichtet 
ausgeführt werden, so dass Sickeranlagen nicht 
zu Bauwerksschäden führen.  
Es wird ein Überflutungsnachweis geführt. Dies 
ist kein öffentlich-rechtlicher Belang, sondern 
dient dem eigenverantwortlichen Nachweis, dass 
Niederschlagwasser bis zum Bemessungsregen 
kontrolliert auf dem eigenen Grundstück gespei-
chert bzw. hier auf 7,0 l/s gedrosselt und abge-
führt werden kann. Hinweise: (1) Die verwendete 
Starkregenstatistik KOSTRA 2010 wurde im Jahr 
2017 durch KOSTRA 2010R abgelöst und aktua-
lisiert. (2) Die Betrachtung setzt voraus, dass der 
Dachaufbau tragfähig ist und wie beschrieben 
mit Speicherelementen ausgestattet wird, die 
mindestens 126 m³ Wasser zwischenspeichern 
können, was jedoch nicht in die Festsetzungen 
des BP aufgenommen wurde. 
Mit der Überplanung des BP Nr. 330 durch 
Deckblatt 1 besteht aus wasserwirtschaftlicher 
und bodenschutzfachlicher Sicht Einverständnis 

   3 Folgende Ergänzungen zu den textlichen Fest-
setzungen Nr. 13 „Rückhaltung und Versickerung 
von Oberflächenwasser“ werden vorgeschlagen: 
„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von 
privaten, befestigten Flächen muss auf den Bau-
grundstücken ordnungsgemäß versickert wer-
den. Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. 
Rigolen, müssen mit einer geeigneten Vorreini-
gung ausgerüstet sein. Sickerschächte sind un-
zulässig. Notwendige Versickerungs- und Re-

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Die vorgeschlagenen Texte für Festsetzungen wer-
den bereits durch Regelungen anderer Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, DIN etc.) geregelt. Ein zu-
sätzlicher Regelungsbedarf für den Bebauungsplan 
ergibt sich somit nicht.  
Die Vorschläge werden jedoch redaktionell in der 
Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. 
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tentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind 
auf den privaten Grundstücken vorzuhalten, eine 
gedrosselte Einleitung in die öffentlichen Ent-
wässerungsanlagen der Stadt Erlangen ist nur 
für gesammeltes Niederschlagswasser zulässig, 
das nicht vor Ort versickert werden kann.“  
„Einer Versickerung von Niederschlagswasser in 
Altlasten oder Altlastverdachtsflächen kann kei-
nesfalls zugestimmt werden und ist grundsätzlich 
auszuschließen. Es ist sicherzustellen, dass Nie-
derschlagswasser nicht über verunreinigten Bö-
den zur Versickerung kommt, bzw. in kontami-
nierte Auffüllungen seitlich einsickert oder sie 
unterspült.“  
„Infolge von Starkregenereignissen können im 
Bereich des Bebauungsplans Überflutungen auf-
treten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindrin-
gen von oberflächlich abfließendem Wasser in 
Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. 
Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über der 
Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfens-
ter sowie Kellereingangstüren sollten wasser-
dicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Licht-
schächten, ausgeführt werden.“  
„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der 
Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich 
dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei 
Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- 
und Schichtenwasser sichern muss. Die Ablei-
tung von Grundwasser zum Bauten-schutz oder 
Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in 
den öffentlichen Schmutz-/Mischwasserkanal ist 
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nicht zulässig.“ 

29.  Zweckverband 
Abfallwirtschaft der Stadt 
Erlangen - Landkreis 
Erlangen-Höchstadt 

23.03.2022  Keine Einwände Entfällt. 

30.  Zweckverband Stadt-
Umland-Bahn Nürnberg-
Erlangen-
Herzogenaurach 

11.04.2022  Unsere Planung geht davon aus, dass in Ab-
stimmung mit der Verkehrsbehörde sowie dem 
Amt für Stadtplanung und Mobilität der Bereich 
bis mindestens zum nördlichen Ende des B-
Plans zur Fußgängerzone wird. 
Andernfalls wäre eine regelkonforme Fuß- und 
Radwegeführung nur mit Zugriff auf private Flä-
chen möglich. 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Die Sieboldstraße ist als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt und bereits im Bestand als Ortsstraße 
gewidmet. Der erforderliche Umbau der Sieboldstra-
ße ist Gegenstand der Abstimmungen des Projekts 
Stadt-Umland-Bahn mit der Stadt Erlangen. Darüber 
hinaus wurde im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans westlich angrenzend an die Sieboldstraße ein 
Geh - und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit 
entlang der Sieboldstraße festgesetzt. 

31.  Handwerkskammer für 
Mittelfranken  

27.04.2022  keine Einwände Entfällt. 

32.  Erlanger Stadtwerke 
ESTW  
Äußere Brucker Str. 33 
91052 Erlangen 

  Keine Äußerung. Entfällt. 

 


